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S A T Z U N G
über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen
Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Wahlstedt

(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Be-
schluss  der  Stadtvertretung  vom  14.04.2003  folgende  Entschädigungssatzung  für  die 
Stadt Wahlstedt erlassen:

§ 1
Bürgervorsteherin oder Bürgervorsteher

(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher erhält nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung  (EntschVO)  eine  Aufwandsentschädigung  in  Höhe  von  monatlich 
250,00 €. 

(2) Die Stellvertretenden der Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers erhalten nach 
Maßgabe der EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung. Diese wird gewährt 
bei Ersten Stellvertretenden in Höhe von monatlich 30,00 € und bei Zweiten Stellver-
tretenden in Höhe von monatlich 15,00 €.

§ 2
Stellvertretende der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

Stellvertretenden  der  Bürgermeisterin  oder  des  Bürgermeisters,  die  aus  der  Mitte  der 
Stadtvertretung gewählt  sind,  wird nach Maßgabe der EntschVO bei  Verhinderung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre besondere Tätigkeit als Vertretung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters eine Aufwandsentschädigung gewährt. Die Erste 
Stadträtin oder der Erste Stadtrat erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monat-
lich  80,00 €. Die 2. stellvertretende Bürgermeisterin oder der 2. stellvertretende Bürger-
meister erhält für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten 
wird, eine Aufwandsentschädigung von 30,00 €.

§ 3
Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von monatlich 120,00 €.

§ 4
Mitglieder der Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die 
Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der Fraktionen ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €.

Für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie nicht gewählt sind, wird ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 5,00 € gewährt.
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(2) Die nicht der Stadtvertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie 
gewählt sind und an Sitzungen der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €.

Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Stadtver-
tretung angehören, im Vertretungsfall.

(3) Ausschussvorsitzende und  bei  deren  Verhinderung  deren  Stellvertretende  erhalten 
nach Maßgabe der EntschVO für jede von ihnen geleitete Sitzung ein zusätzliches Sit-
zungsgeld in Höhe von 10,00 €.

§ 5
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält  nach Maßgabe der EntschVO eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 200,00 €.

§ 6
Feuerwehr

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine Stell-
vertreterin  oder  ihr  oder  sein  Stellvertreter  erhalten nach Maßgabe der  EntschVO 
Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung und eine Reinigungspauschale 
in Höhe der Höchstsätze.

(2) Die  ehrenamtliche  Gerätewartin  oder  der  ehrenamtliche  Gerätewart  sowie  die 
Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhalten den Höchstsatz nach 
Maßgabe  der  Richtlinien  über  die  Entschädigung  von  Mitgliedern  der  Freiwilligen 
Feuerwehren. 

§ 7
Sonstige Entschädigungen

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern, den nicht der Stadtvertretung angehörenden 
Mitgliedern  und  stellvertretenden  Mitgliedern  von  Ausschüssen  ist  der  durch  die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regel-
mäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf An-
trag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den ent-
gangenen Arbeitsverdienst  entfallende  Arbeitgeberanteil  zur  Sozialversicherung zu 
erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den 
Sozialversicherungsträger abgeführt wird.

(2) Sind die in Absatz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der re-
gelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstaus-
fallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaub-
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haft  gemachten  Verdienstausfalls  nach  billigem  Ermessen  festgesetzt  wird.  Der 
Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 22,50 €.

(3) Personen nach Absatz 1 Satz 1, die eine Haushalt mit mindestens zwei Personen 
führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für 
die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom 
Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit  gesondert auf Antrag für jede 
volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschä-
digung beträgt 7,50 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen 
die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

§ 8
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen

Ehrenbeamtinnen  und  Ehrenbeamten,  ehrenamtlich  tätigen  Bürgerinnen  und  Bürgern, 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern, den nicht der Stadtvertretung angehörenden Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die nach-
gewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamt-
liche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Angehöriger gesondert erstattet. Dies 
gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit 
oder Verdienstausfallentschädigung gewährt wird. 

§ 9
Reisekostenvergütung

Ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung 
nach den für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewäh-
ren. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung 
nach den Sätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. Für Ortsfahrten wird 
keine Reisekostenvergütung gezahlt.

§ 10
Ortsnaturschutzbeauftragter

Der Ortsnaturschutzbeauftragte erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monat-
lich 50,00 €.

§ 11
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Stadt  ist  für  die  Zahlung von Entschädigungen berechtigt,  Namen, Anschriften, 
Funktion, Kontoverbindung Fraktionszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum 
der Mitglieder der Stadtvertretung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den 
Betroffenen gem. §§ 13 und 26 LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- sowie 
einer Mitgliederdatei zu speichern. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen und 
Tätigkeitsdauer  von ehrenamtlich  Tätigen bei  den Betroffenen gem.  §§  13  und  26 
LDSG und Speicherung in einer Mitgliederdatei sowie Überweisungsdatei. 

§ 12
Inkrafttreten

Die Entschädigungssatzung tritt am 01.04.2003 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Wahlstedt, den 1. Dezember 2003

STADT WAHLSTEDT

(Sven Diedrichsen)
Bürgermeister


